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 Veröffentlicht am 28.09.1999

Norm

EO §54e Abs1 Z1

ERV 1995 §1 Abs1

GSVG §37 Abs1

GOG §89

Rechtssatz

Die elektronische Übermittlung des Rückstandsausweises nach § 37 Abs 1 GSVG zugleich mit dem im elektronischen

Rechtsverkehr eingebrachten Exekutionsantrag ist zulässig. Erhebt der Verp8ichtete Einspruch gegen die

Exekutionsbewilligung, dann ist der Betreibende nicht zur Vorlage des Exekutionstitels aufzufordern, weil in der

Ausfertigung der Exekutionsbewilligung der Rückstandsausweis vollständig enthalten ist.

Entscheidungstexte

46 R 1505/99k

Entscheidungstext LG für ZRS Wien 28.09.1999 46 R 1505/99k

Schlagworte

Exekutionsrecht; vereinfachtes Bewilligungsverfahren; elektronischer Rechtsverkehr; elektronische Übermittlung des

Rückstandsausweises; Einstellung der Exekution im vereinfachten Bewilligungsverfahren; Auftrag zur Vorlage des

Exekutionstitels.
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